
Dr. Scholz und Partner GmbH / System S&P Vertriebs GmbH Kirchberg/Jagst

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I.   Allgemeines
1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund nachfolgender

Bedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals
ausdrücklich vereinbart werden. Die in diesen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen über den
Eigentumsvorbehalt, die weiteren Sicherheiten und den Ausschluss von weitergehenden
Schadensersatzansprüchen gelten in jedem Falle als vereinbart.

2. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen.
Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird
hiermit widersprochen.

3. Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur wirksam, wenn diese von uns schriftlich bestätigt
werden.

4. Durch Datenverarbeitungsanlagen ausgedruckte Geschäftspost (z.B. Auftragsbestätigungen,
Rechnungen, Gutschriften, Kontoauszüge, Zahlungserinnerungen) ist auch ohne Unterschrift
rechtsverbindlich.

5. Wir weisen die Käufer gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes darauf hin, dass wir
ihre für die Abwicklung der geschäftlichen Beziehungen erforderlichen personenbezogenen Daten mit Hilfe
elektronischer Datenverarbeitung verarbeiten und nur firmenintern weitergeben.

6. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die
Gültigkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine
solche als vereinbart, die - soweit rechtlich zulässig - dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung
wirtschaftlich am nächsten kommt.

II.  Angebot und Vertragsabschluß
1. Unsere Angebote sind für uns freibleibend und Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche

Auftragsbestätigung oder durch unsere Lieferung verbindlich, wobei im letzteren Fall die Rechnung die
Auftragsbestätigung ersetzt. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.

2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten in Prospekten, Rundschreiben,
Preislisten, sonstigen Veröffentlichungen oder in unseren Angeboten und/oder den dazugehörigen
Unterlagen sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

3. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen
auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

4. Durch unsere Mitarbeiter und Beauftragten vereinbarte Abweichungen von Angeboten und Preislisten oder
sonstige Vorschläge und Bedingungen sind erst wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden
sind.

5. An den zum Angebot gehörenden Unterlagen (z.B. Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen) behalten
wir uns Eigentum, Urheber- und sonstige Rechte vor; sie dürfen Dritten nur zugänglich gemacht werden,
wenn sie ausdrücklich zur Weitergabe bestimmt sind.

III. Preise
1. Unsere Preise verstehen sich - falls nicht anders vereinbart - ab Werk oder Lager zuzüglich Verpackung

und Fracht sowie der am Liefertag gültigen Mehrwertsteuer.
2. Alle nach Ablauf eines Monats nach Vertragsschluss eingetretenen Kostenerhöhungen (Material-, Lohn-,

Energiekosten, gesetzliche Bestimmungen u.a.) berechtigen uns - soweit zulässig - zur Nachbelastung.
3. Für Aufträge, für die keine Preise vereinbart sind, gelten unsere am Liefertag gültigen Preise.

IV Zahlungsbedingungen
1. Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen 30 Tage nach Rechnungserhalt ohne Abzug

zahlbar. Zahlungen gelten erst an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
2. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener

Gegenansprüche des Käufers ist nicht statthaft.
3. Sofern keine früheren Rechnungen offen stehen, vergüten wir bei Ersatzteillieferungen 3 % bei Zahlung

innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum; ausschließlich der Kosten für Verpackung, Fracht,
Versicherungsgebühr und dergleichen.

4. Wechsel werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung und nur zahlungshalber und unter Vorbehalt
unserer Annahme im Einzelfall entgegengenommen. Diskont- und sonstige Spesen sind vom Käufer zu
tragen. Auch Schecks gelten erst nach ihrer Einlösung als Zahlung.

5. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen
ältere Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die
Zahlung zunächst auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

6. Bei Überschreitung der Fälligkeitsdaten unserer Rechnungen berechnen wir Verzugszinsen in Höhe
banküblicher Kreditzinsen zuzügl. Provision und Spesen, mindestens aber in Höhe von 5 % über dem
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zuzügl. der gültigen Mehrwertsteuer. Der Käufer kommt
in Verzug, ohne dass es einer vorherigen Mahnung bedarf. Ebensowenig bedarf es bei Verzug einer
Nachfristsetzung. Wir behalten uns vor, weiteren Verzugsschaden geltend zu machen.

7. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck nicht
einlöst oder seine Zahlungen einstellt oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die
Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, sind wir berechtigt, unsere gesamte Forderung - ohne



Rücksicht auf die Laufzeit hereingenommener und noch nicht fälliger Wechsel, sofort zur Zahlung fällig zu
stellen.

 
 
 

 Außerdem sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferung nur gegen Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistung auszuführen, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag
zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. In den vorgenannten Fällen
können wir auch anstelle des Rücktritts unseren Eigentumsvorbehalt nach Maßgabe der nachstehenden
Ziffer V geltend machen.

8. Wir sind berechtigt, unsere sämtlichen Forderungen an den Käufer zu verrechnen mit allen Forderungen,
die der Käufer durch Lieferung oder aus sonstigen Rechtsgründen gegen uns hat.

9. Mangels anderweitiger Vereinbarungen kann Zahlung an uns nur gemäß den Angaben auf unseren
Rechnungen geleistet werden. Unsere Angestellten und Vertreter sind nur bei Vorlage einer besonderen
schriftlichen Inkassovollmacht zum Inkasso berechtigt.

V. Eigentumsvorbehalt und weitere Sicherheiten
1. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung der aus der Geschäftsverbindung entstandenen

Gesamtverbindlichkeiten (einschließlich etwaiger Nebenforderungen) unser Eigentum. Bei laufender
Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung und zwar auch dann,
wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Als Forderung aus unseren
Warenlieferungen gelten auch Forderungen der Gesellschaften, an denen Dr. Scholz und Partner / System
S&P Vertriebs GmbH unmittelbar beteiligt ist.

2. Verarbeitung oder Umbildung von uns gelieferter, noch in unserem Eigentum stehender Waren erfolgt stets
in unserem Auftrag, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, so wird
bereits jetzt vereinbart, dass das Miteigentum an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert)
auf uns übergeht. Der Käufer verwahrt unser Miteigentum unentgeltlich mit kaufmännischer Sorgfalt.

3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und
zu veräußern, wenn sein Abnehmer die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung bzw.
Weiterverwendung nicht ausgeschlossen hat. Der Käufer verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass sein
Abnehmer eine etwa zur Abtretung an uns vorbehaltene Zustimmung in der erforderlichen Form erteilt.

4. Zur Sicherung unserer sämtlichen auch künftig entstehenden Ansprüche aus der Geschäftsverbindung
tritt der Käufer bereits jetzt alle Forderungen mit Nebenrechten an uns ab, die ihm aus dem Weiterverkauf
oder sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware (z.B. Verbindung, Verarbeitung, Einbau in ein Gebäude
usw.) entstehen. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für seine
Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Auf unsere Aufforderung hin wird der Käufer die Abtretung
offen legen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen geben. Wir sind berechtigt, den
Schuldnern des Käufers die Abtretung direkt anzuzeigen und diese zur Zahlung an uns aufzufordern.

5. Die gelieferte Ware darf ohne unsere Zustimmung weder verpfändet noch sicherungsweise übereignet
werden. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen, uns
unverzüglich benachrichtigen und uns jede zur Wahrung unserer Rechte erforderliche Hilfe leisten.

6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - sind wir berechtigt, unseren
Eigentumsvorbehalt geltend zu machen und sofort die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen und
uns selbst oder durch Bevollmächtigte den unmittelbaren Besitz an ihr zu verschaffen oder ggf. Abtretung
der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. Die Geltendmachung des
Eigentumsvorbehalts beinhaltet nicht den Rücktritt vom Vertrag.

VI. Lieferung
1. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung vorbehalten, werden wir uns nach besten Kräften bemühen, die

angegebenen Liefertermine einzuhalten. Unsere Lieferfristen und -termine sind für uns unverbindlich, es
sei denn, dass wir eine schriftliche Zusage gegeben haben, in welcher wir ausdrücklich die Verbindlichkeit
anerkannt haben.

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der gelieferte Gegenstand das Werk verlassen hat
oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere
bei Streik sowie bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Einflusssphäre liegen,
soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes
von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei unseren Vorlieferanten entstehen.
Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem Käufer baldmöglichst mitteilen.

4. Wenn dem Käufer wegen unseres Verzuges Schaden erwächst, so ist er unter Ausschluss weiterer
Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt für jede volle Woche des
Verzuges 0,5 %, im ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, welcher
infolge des Verzuges nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Weitere Ansprüche
wegen einer Lieferverzögerung - gleich aus welchem Rechtsgrund - bestehen nicht.

5. Wird der Versand aus Gründen verzögert, die in der Einflusssphäre des Käufers liegen, so werden ihm
beginnend 1 Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft die durch die Lagerung entstandenen Kosten,
mindestens jedoch 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Wir sind jedoch berechtigt,
nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist zur Abnahme, anderweitig über den
Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern.

6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Käufers voraus.



7. Die Art der Beförderung, das Versandmittel, den Transportweg sowie Art und Umfang der benötigten
Schutzmittel und die Auswahl des Spediteurs oder Frachtführers, ferner die Verpackung sind unserer Wahl
überlassen.
 
 
 Dies geschieht nach unserem Ermessen und verkehrsüblicher Sorgfalt unter Ausschluss jeglicher
Haftung. Auf Wunsch des Käufers wird auf seine Kosten die Sendung durch uns gegen Diebstahl, Bruch,
Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.

8. Teillieferungen sind zulässig.
9. Wenn Montage durch uns vereinbart ist, dann hat der Käufer für ungehinderte Einbringung unserer

Produkte und für den Zugang zu sorgen.

VII. Gefahrenübergang
1. Die Gefahr geht in jedem Fall auch bei frachtfreier Lieferung oder Lieferung frei Haus mit der Übergabe an

den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch zu dem Zeitpunkt an der Käufer über, zu dem der
Liefergegenstand unser Lieferwerk oder Auslieferungslager verlässt. Dies gilt auch für Teillieferungen.

2. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet
der Rechte aus Ziffer VII entgegenzunehmen.

3. Beanstandungen wegen unvollständiger, mangelhafter oder falscher Lieferung sind sofort beim Empfang
der Ware auf dem Lieferschein bzw. auf dem Frachtbrief zu vermerken, spätestens jedoch 8 Tage nach
Empfang der Sendung schriftlich anzuzeigen, soweit sie für den Käufer, seinen Erfüllungsgehilfen oder
seinen Abnehmer bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt erkennbar sind. Andernfalls gelten die
Lieferungen als genehmigt.

VII. Haftung für Mängel der Lieferung
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet
der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie folgt:
1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des Lieferers

auszubessern oder nachzuliefern, die sich innerhalb von 12 Monaten (bei Mehrschichtenbetrieb innerhalb
von 6 Monaten) seit Inbetriebnahme infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes,
insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung als
unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die Feststellung
solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers.
Verzögern sich die Aufstellung oder die Inbetriebnahme ohne Verschulden des Lieferers, so erlischt die
Haftung spätestens 12 Monate nach Gefahrübergang. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich
die Haftung des Lieferers auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die ihm gegen den Lieferer des
Fremderzeugnisses zustehen.

2. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen Fällen vom
Zeitpunkt der rechtlichen Rüge an in 12 Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf der Gewährleistungsfrist.

3. Es wird keine Gefahr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind:
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den
Besteller, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel,
Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische
oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind.

4. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der
Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer
sofort zu verständigen ist, oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung des Mangels im Verzug ist, hat der
Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz
der notwendigen Kosten zu verlangen.

5. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden Kosten trägt der Lieferer - insoweit
als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des
Versandes. Im übrigen trägt der Besteller die Kosten.

6. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate; sie läuft
mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Die
Frist für die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die
Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung verlängert.

7. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung des Lieferers
vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungen wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen
aufgehoben.

8. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem
Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

IX. Gerichtsstand und Sonstiges
1. Für alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten, insbesondere für das gerichtliche Mahnverfahren

für Urkunden, Wechsel- oder Scheckprozesse ist ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwerts
ausschließlich das Amtsgericht Ellwangen/Jagst zuständig. Wir sind jedoch nach unserer Wahl berechtigt,
den Käufer dort zu verklagen, wo sonst ein Gerichtsstand für ihn den allgemeinen Vorschriften begründet
ist. Bei Einzelfirmen bzw. Personengesellschaften oder Kommanditgesellschaften gilt diese
Gerichtsstandsvereinbarung auch für Inhaber bzw. die persönlich haftenden Gesellschafter.



2. Erfüllungsort ist nach unserer Wahl Ellwangen/Jagst oder der Sitz des mit der Lieferung der Ware
beauftragten Werkes oder Lagers.

3. Es gilt deutsches Recht. Die einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sind
nicht anwendbar.


